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Beratungsgegenstand: Beratung und Beschlussfassung zum Beitrittsbeschluss zum Be-
scheid des Landratsamtes Meiflen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024
Der Bescheid des Landratsamtes Meilen vom 13. Mai 2024 zur Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan 2024 ging am 13. Mai 2024 bei der Gemeinde elektronisch ein.

Das Landratsamt erldsst folgenden Bescheid:

1. Der in der Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen fiir das Haushaltsjahr 2024
wird in Hohe von 3.500.000 EUR genehmigt. Fiir den dariiberhinausgehenden Betrag
in Hohe von 2.300.000 EUR wird die Genehmigung versagt.

2. Im Ubrigen enthilt die Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen fiir das Haus-
haltsjahr 2024 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Im Bescheid wird dies begriindet, dass nach § 82 Abs. 2 SichsGemO der Gesamtbetrag der
Kreditaufnahmen fiir Investitionen und InvestitionsforderungsmaBnahmen der Genehmigung
der Rechtsaufsichtsbehorde bedarf.

Der im Jahr 2024 veranschlagte Kreditbetrag in Hohe von 5.800 TEUR dient der Zwischenfi-
nanzierung der Breitbandforderung (3.500 TEUR) und zur Zwischenfinanzierung fiir den
Grunderwerb von Flachen fiir die Erweiterung des Gewerbegebietes Klipphausen (2.300
TEUR) und damit grundséatzlich der Finanzierung der Investitionen.

Die Gemeinde Klipphausen plant im Haushaltsjahr 2024 mit Auszahlungen fiir Investitionsta-
tigkeit in Hohe von 18.516 TEUR. Abziiglich der veranschlagten Einzahlungen aus Investiti-
onszuwendungen in Hohe von 5.560 TEUR verbleibt somit ein (gemdl Kreditfinanzierungs-
gebot) zuldssiger Hochstbetrag fiir eine Kreditfinanzierung in Hohe von 10.688 TEUR.

Dariiber hinaus ist jedoch zu beachten, dass gemdfl § 73 Abs. 4 SichsGemO Kredite nur auf-
genommen werden diirfen, wenn eine andere Finanzierung nicht moéglich ist. Dazu gehdren
auch vorhandene Liquidititsbestinde der Gemeinde. Im Haushaltsplan 2024 wird zum Ende
des Haushaltsjahres ein Liquidititsbestand von 5.446 TEUR ausgewiesen. Aufgrund dieser
vorhandenen hohen Liquiditit ist laut Rechtsaufsicht eine Kreditaufnahme nicht erforderlich.
Zudem soll das Zwischenfinanzierungsdarlehen bereits im Jahr 2025 vollstindig wieder zu-
riickgezahlt werden, sodass die Kreditaufnahme auch keine Auswirkungen auf den mittelfris-
tigen Liquiditdtsbestand der Gemeinde hat.

Vor der 6ffentlichen Bekanntmachung ist ein Beitrittsbeschluss des Gemeinderates zu der
beschiedenen Anderung zu fassen.

Dieser ergibt sich aus Punkt 1 des Bescheides, der die Kreditaufnahmen in Hohe von
2.300.000 EUR versagt.

Beschlussvorschlag:




Der Gemeinderat Klipphausen beschlieft, dem Bescheid des Landratsamtes Meiflen zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 vom 13. Mai 2024 beizutreten.
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fiir 6ffentliche Bekanntmachung

§6
Weitere Festsetzungen:

Das Landratsamt hat mit Bescheid vom 13. Mai 2024, Az.: 30229/2024 den in der vom Gemeinderat
der Gemeinde Klipphausen am 26.03.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan
fir das Haushaltsjahr 2024 von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Hohe von
5.800.000 EUR den Betrag von 3.500.000 EUR genehmigt. Fiir den dariiberhinausgehenden Betrag in
Hohe von 2.300.000 EUR wird die Genehmigung versagt. Dieser Versagung und damit Verringerung des
Gesamtbetrages der Kreditaufnahme auf 3.500.000 EUR ist der Gemeinderat mit Beschluss-Nr. 07-
129/2024 vom 21. Mai 2024 beigetreten.

Der Beitrittsbeschluss zum Bescheid des Landratsamtes Meilen zur Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 21. Mai 2024 gefasst.

Die 6ffentliche Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 erfolgt fiir eine Woche
in der Zeit vom 23.05.2024 bis 30.05.2024 in der Gemeinde Klipphausen, Abteilung Finanzen,
TalstralRe 3, 01665 Klipphausen wahrend der (iblichen Sprechzeiten.

............................................... (Siegel)
Mirko Knofel
Blirgermeister
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Vorab per E-Mail

Vollzug der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Sachsen (SachsGemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Klipphausen fiir das Haushalts-
jahr 2024

Sehr geehrter Herr Blirgermeister Knofel,
das Landratsamt MeiBen erldsst folgenden
Bescheid:

1. Der in der Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen fiir das Haushaltsjahr 2024
festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Héhe von 5.800.000 EUR wird in
Hoéhe von 3.500.000 EUR genehmigt. Fir den dariiberhinausgehenden Betrag in HOhe
von 2.300.000 EUR wird die Genehmigung versagt.

2. Im Ubrigen enthélt die Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen fiir das Haushalts-
jahr 2024 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

3. Kosten werden nicht erhoben.
Sachverhalt

Am 28.03.2024 legte die Gemeinde Klipphausen dem Landratsamt MeiBen die am 26.03.2024
beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2024 zur Prifung
und Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile vor. Ergdnzende Erlduterungen
und Unterlagen zum Haushalt wurden von der Gemeinde zuletzt am 23.04.2024 nachgereicht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 lag in der Zeit vom 04.03.2024
bis zum 12.03.2024 an sieben Arbeitstagen 6ffentlich zur Einsichtnahme aus. In der ortsiib-
lichen Bekanntgabe der Auslegung wurden die Einwohner und Abgabenpflichtige darauf hin-
gewiesen, dass bis zum 21.03.2024 die Mdglichkeit besteht, Einwendungen zu erheben. Der
Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.03.2024 Uber die geltend gemachten Einwande
beschlossen.

www.kreis-meissen.de
USt-IdNr. DE 270916968



In der Haushaltssatzung werden folgende Festsetzungen getroffen:

in EUR
Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrége 27.506.676
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 28.845.510
ordentliches Ergebnis -1.338.834
Gesamtbetrag der auBerordentlichen Ertrége 0
Gesamtbetrag der auBerordentlichen Aufwendungen 0
Sonderergebnis 0
Gesamtergebnis -1.338.834
veranschlagte Abdeckung von Fehlbetrégen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren 0
veranschlagte Abdeckung von Fehlbetrdgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital 2.104.574
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital 0
veranschlagtes Gesamtergebnis 765.740
Finanzhaushalt
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 24.393.730
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 23.259.227
Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Verwaltungstétigkeit 1.134.503
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstétigkeit 14.083.591
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstétigkeit 18.516.258
Saldo aus Investitionstitigkeit -4.432.667
Finanzierungsmitteliiberschuss/-fehibetrag -3.298.164
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstétigkeit 5.800.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstétigkeit 5.000.470
Saldo aus Finanzierungstiitigkeit 799.530
Anderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr -2.707.623
Kreditaufnahmen fir Investitionen/Verpflichtungserméchtigungen/Kassenkredite
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fiir Investitionen 5.800.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen 22.716.302
Hochstbetrag der Kassenkredite 4.000.000

Die Hebeséatze der Realsteuern wurden im Vergleich zum Vorjahr unveréndert wie folgt fest-
gesetzt: Grundsteuer A 270 v. H.; Grundsteuer B 350 v. H. und Gewerbesteuer 345 v. H.

Mittelfristig erwartet die Gemeinde Klipphausen ebenfalls Fehlbetrége im ordentlichen Ergeb-
nis in Hohe von 405 TEUR (2025), 432 TEUR (2026) und 509 TEUR (2027). Da auch mittel-
fristig keine Sonderergebnisse veranschlagt werden, entsprechen die Gesamtergebnisse den
veranschilagten ordentlichen Ergebnissen.

Wie im Haushaltsjahr 2024 sollen auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 die Netto-
Altabschreibungen in voller H6he mit dem Basiskapital verrechnet werden. Aus der Verrech-
nung ergeben sich Uberschiisse in den veranschlagten Gesamtergebnissen in Héhe von
1.692 TEUR (2025), 1.647 TEUR (2026) und 1.515 TEUR (2027), die der Riicklage aus Uber-
schiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefiihrt werden kénnen. Das Basiskapital zum
31.12.2017 betrug 70.711 TEUR, zum 01.01.2024 betrégt es voraussichtlich 56.299 TEUR.
Zum 01.01.2024 rechnet die Gemeinde mit einem voraussichtlichen Riicklagenbestand aus
Uberschissen des ordentlichen Ergebnisses in Héhe von 12.634 TEUR sowie aus Uberschiis-
sen des Sonderergebnisses in H6he von 9.852 TEUR.

Zahlungsseitig ist in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren weiterhin mit positiven Zah-

lungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstatigkeit in Héhe von 2.070 TEUR (2025),
2.034 TEUR (2026) und 1.896 TEUR (2027) zu rechnen.

| 2



Zum 01.01.2024 verflugt die Gemeinde Uber liquide Mittel in Héhe von 8.154 TEUR. Der Li-
quiditatsbestand soll sich bis Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 5.446 TEUR und bis zum
Ende des Jahres 2025 auf 112 TEUR reduzieren. Erst zum Ende des Jahres 2027 wird wieder
mit einer Erhdhung auf 3.469 TEUR geplant.

Die Gemeinde Klipphausen weist zum 01.01.2024 eine Verschuldung aus Krediten fiir Inves-
titionen und kreditdhnlichen Rechtsgeschéften in Héhe von 17.601 TEUR aus. Hinzu kommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Héhe von 792 TEUR, was bei 10.431 Ein-
wohnern (Stand zum 30.06.2023) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.763 EUR entspricht.
Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 soll der Stand der Verschuldung aus Krediten fiir
Investitionen und kreditdhnlichen Rechtsgeschéften unter Berilicksichtigung der in 2024 ge-
planten Neuaufnahme von Krediten in Héhe von 5.800 TEUR und der geplanten Tilgung in
H6he von 5.000 TEUR eine voraussichtliche Héhe von 18.400 TEUR (1.764 EUR je Einwohner,
ohne Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) erreichen. In den Finanzplanungs-
jahren 2025 bis 2027 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Unter Berlcksichtigung
der Riickzahiungen der Zwischenfinanzierungsdarlehen fiir den Breitbandausbau und der or-
dentlichen Tilgungszahlungen in diesem Zeitraum soll sich die Verschuldung des Kernhaus-
haltes bis zum Ende des Jahres 2027 auf 9.486 TEUR (909 EUR je Einwohner) reduzieren.

Die kommunale Eigengesellschaft Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH
(KEG) weist aktuell keine Schulden auf. Daher entspricht die Gesamtverschuldung der oben
genannten Verschuldung des Kernhaushaltes.

Im Stellenplan werden fiir den Kernhaushalt ohne dem Personal zur Kinderbetreuung und
ohne der Stelle des Biirgermeisters flir das Haushaltsjahr 2024 57,6 Vollzeitdquivalente (VzA)
ausgewiesen. Fir die Gemeinde errechnet sich somit eine Personalausstattung von 5,5 VzA
je 1.000 Einwohner.

Weiterhin lag dem Landratsamt MeiBen zur Bewertung der Haushaltslage der Gemeinde Klipp-
hausen der gepriifte und bestétigte Jahresabschiuss 2021 vor. Das Haushaltsjahr 2021 endete
demnach mit Uberschiissen im ordentlichen Ergebnis in Héhe von 840 TEUR und im Sonder-
ergebnis in Héhe von 45 TEUR. Die Uberschiisse im ordentlichen Ergebnis und im Sonderer-
gebnis zuzlglich des verrechnungsfahigen Fehlbetrages (2.093 TEUR) wurden den jeweiligen
Ricklagen zugefihrt. Der Zahlungsmitteliiberschuss aus laufender Verwaltungstéatigkeit in
Hbhe von 4.492 TEUR Uberstieg die ordentliche Tilgung (691 TEUR), sodass dar{iber hinaus
Nettoinvestitionsmittel in Héhe von 3.801 TEUR erwirtschaftet werden konnten. Der Zah-
lungsmittelbestand reduzierte sich von 4.913 TEUR auf 4.209 TEUR.

Fir das Jahr 2023 standen dem Landratsamt Meien Ausziige aus dem voridufigen Jahresab-
schluss zur Verfligung.

Mit Anhdérung vom 29.04.2024 informierte das Landratsamt MeiBen die Gemeinde Klipphau-
sen Uber die Absicht, die Genehmigung fiir den fiir das Jahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag
der vorgesehenen Kreditaufnahmen fiir Investitionen und InvestitionsforderungsmaBnahmen
in Héhe von 2,300 TEUR zu versagen. Die Gemeinde nahm mit Schreiben vom 02.05.2024
dazu Stellung. Danach sei der tatsachliche Zeitpunkt der fiir das Jahr 2024 veranschlagten
Einzahlungen (Abwasserbeitrdge, Verkaufserlése) unsicher, sodass das Risiko eines Liquidi-
tdtsengpasses bestliinde. Die Stellungnahme der Gemeinde wurde im Vorfeld der Erstellung
dieses Bescheides bewertet und in die Entscheidungsfindung einbezogen.

Beziiglich ndherer Einzelheiten wird auf die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ge-
meinde Klipphausen fiir das Haushaltsjahr 2024 sowie den Jahresabschluss 2021 verwiesen.

Entscheidungsgriinde
Das Landratsamt MeiB3en ist gemaB §§ 76 ff. und 112 Abs. 1 SdchsGemOQ die fiir die Gemeinde

Klipphausen zustdndige Behoérde zur Vorlage der Haushaltssatzung und Genehmigung der
darin benannten genehmigungspflichtigen Bestandteile.



Die ortliche Zustandigkeit ergibt sich aus § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszusteliungsrechts fiir den Freistaat Sachsen (SachsVwVfZG) in
Verbindung mit § 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

1

2.1

2.2

Formelle RechtmaBigkeit

Das Erlassverfahren der Haushaltssatzung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen
gemaB § 76 Abs. 1 und 2 Sd&chsGemO. Der Beschluss ist formell ordnungsgemap in 6f-
fentlicher Sitzung zustande gekommen.

Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen

Die Gemeinde Klipphausen hat in der Haushaltssatzung flir das Haushaltsjahr 2024 den
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitions-
féorderungsmaBnahmen auf 5.800 TEUR festgesetzt.

Nach § 82 Abs. 2 SdchsGemO bedarf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen fir Inves-
titionen und InvestitionsférderungsmaBnahmen der Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behdérde. Erst nach Erteilung der Genehmigung darf die vom Gemeinderat beschlossene
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan vollzogen werden, § 119 Abs. 2 SdchsGemO.

Die Genehmigung ist zu erteilen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfiir, ins-
besondere die Beachtung des Kreditfinanzierungsgebotes, des Subsidiaritdtsgrundsat-
zes und des Grundsatzes einer geordneten Haushaltswirtschaft erfillt sind.

Kredithdhe und Kreditfinanzierungsgebot

GemaB § 82 Abs. 1 SachsGemO diirfen Kredite nur fiir Investitionen, Investitionsfor-
derungsmaBnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.

Der im Jahr 2024 veranschlagte Kreditbetrag in Héhe von 5.800 TEUR dient ausweislich
der Haushaltsunterlagen der Zwischenfinanzierung der Breitbandférderung
(3.500 TEUR) und zur Zwischenfinanzierung fiir den Grunderwerb von Flachen fiir die
Erweiterung des Gewerbegebietes Klipphausen (2.300 TEUR) und damit grundsatzlich
der Finanzierung von Investitionen und InvestitionsférderungsmafBnahmen.

Die Gemeinde Klipphausen plant im Haushaltsjahr 2024 mit Auszahlungen flr Investi-
tionstatigkeit in H6he von insgesamt 18.516 TEUR. Abzlglich der veranschlagten Ein-
zahlungen aus Investitionszuwendungen in H6he von 5.560 TEUR und der Einzahlungen
aus Investitionsbeitrégen in Héhe von 2.268 TEUR verbleibt somit ein (gemaB Kreditfi-
nanzierungsgebot) zuldssiger Hochstbetrag fiir eine Kreditfinanzierung in Héhe von
10.688 TEUR.,

Subsidiaritatsgrundsatz

Dariiber hinaus ist zu beachten, dass geméaB § 73 Abs. 4 SdchsGemQ Kredite nur auf-
genommen werden dirfen, wenn eine andere Finanzierung nicht moglich ist oder wirt-
schaftlich unzweckméBig waére. Vor einer Kreditaufnahme sind zunéchst alle anderen
Einnahmequellen in rechtlich vertretbarem und finanzwirtschaftlich gebotenem Umfang
auszuschdpfen. Dazu gehdren neben der Verwendung verfligbarer Zahlungsmittel aus
der laufenden Verwaltung vorhandene Liquiditatsbesténde sowie sonstige zur Verfiigung
stehende Zahlungsmittel.

Die Gemeinde Klipphausen weist im Haushaltsplan einen Bestand an liquiden Mitteln zu
Beginn des Haushaltsjahres 2024 in Héhe von 8.154 TEUR und zum Ende des Haus-
haltsjahres 2024 in H6he von 5.446 TEUR aus. In dem Liquiditdtsbestand zum Ende des
Jahres sind bereits alle Veranschlagungen des Haushaltsjahres 2024 (inkl. der geplanten
Kreditaufnahmen) berlicksichtigt.



2.3

Aufgrund der vorhandenen Liquiditat der Gemeinde ist eine Kreditaufnahme in der be-
absichtigten Hohe nicht erforderlich. Insbesondere der Teilbetrag in Héhe von
2.300 TEUR fir die Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs von Flachen fiir die Erwei-
terung des Gewerbegebietes Klipphausen ist entbehrlich, da laut den Veranschlagungen
im Haushaltsplan bereits im Haushaltsjahr 2024 Verkaufseriése in Héhe von 5.982 TEUR
veranschlagt sind, mittels derer ein GroBteil der veranschlagten Grunderwerbskosten
(6.439 TEUR) refinanziert werden kann. Zudem soll das Zwischenfinanzierungsdariehen
bereits im Jahr 2025 vollsténdig wieder zuriickgezahit werden, sodass die Kreditauf-
nahme auch keine Auswirkungen auf den mittelfristigen Liquiditdtsbestand der Ge-
meinde hat.

Im Rahmen der Anhérung erklarte die Gemeinde hierzu, dass das entsprechende Zwi-
schenfinanzierungsdarlehen zur Absicherung der in den Veranschlagungen des Haus-
haltsjahres 2024 einzahlungsseitig enthaltenen Risiken dienen wiirde. So wére unklar,
wie hoch der Anteil an Stundungen an den veranschlagten Einzahlungen aus Abwasser-
beitrdgen (2.268 TEUR) ware. Zudem kénne mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit bis
zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung nicht garantiert werden, dass alle Einzahlungen
aus Grundsticksverkdufen tatsdchlich noch im Haushaltsjahr 2024 realisiert werden
kénnten. Das geplante Zwischenfinanzierungsdariehen solle daher die kurz- und mittel-
fristige Zahlungsfahigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 und iber den Jahres-
wechsel sicherstellen.

Zur Stellungnahme der Gemeinde ist festzustellen, dass fiir eine Genehmigung des Ge-
samtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehérde die
im Haushaltsplan veranschlagten Anséatze zu bewerten sind. Aus diesen ergibt sich, wie
oben dargelegt, kein Kreditfinanzierungsbedarf in der veranschlagten Héhe. Den Veran-
schlagungen immanente Risiken rechtfertigen dabei grundsétzlich keine zusatzliche Kre-
ditaufnahme, zumal die Gemeinde in ihrer Stellungnahme den daraus gegebenenfalls
resultierenden Zahlungsmittelbedarf nicht zahlenmé&Big untersetzt hat. Auch ohne das
Zwischenfinanzierungsdarlehen fiir den Grunderwerb der Flachen fiir die Gewerbege-
bietserweiterung Klipphausen verbleibt der Gemeinde ein liquider Zahlungsmittelbe-
stand in Héhe von 3.146 TEUR, womit ein ausreichender Puffer fur die o. g. Risiken
gegeben sein sollte. Ein dariberhinausgehender Zahlungsmittelbedarf ist daher weder
ersichtlich, noch wurde ein solcher von der Gemeinde im Rahmen ihrer Stellungnahme
z. B. anhand der langfristigen Schwankungsbreite des Liquiditdtsbestandes dargelegt.

Sicherung der dauernden Leistungsfahigkeit
Neben dem Kreditfinanzierungsgebot und dem Subsidiaritdtsgrundsatz ist fur die Ge-

nehmigung einer Kreditaufnahme entsprechend § 82 Abs. 2 Satz 2 SdchsGemO das
Vorliegen der dauernden Leistungsfahigkeit der Gemeinde zu bewerten.

2.3.1 Ausgleich des Ergebnishaushaltes

Die dauernde Leistungsfahigkeit ist in der Regel dann gegeben, wenn die Gemeinde
gemaB 88§ 72 Abs. 1 Satz 1, Abs.3 und 80 SachsGemO sowie §§ 9 Abs. 4 und
24 Abs. 1 bis 3 S&chsische Kommunalhaushalitsverordnung (SdchsKomHVO) ihre Haus-
haltswirtschaft im laufenden fiinfjdhrigen Finanzplanungszeitraum so plant und fihrt,
dass eine stetige Erfiillung der Aufgaben gesichert und der Ergebnishaushalt in den Er-
trégen und Aufwendungen unter Berlicksichtigung von Fehlbetrédgen und Uberschiissen
des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen
ist. Diese Verpflichtung ist auch erfiillt, wenn die Fehlbetrdge, die im Haushaltsjahr aus
den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermdgen entstehen,
durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden und bei der Verrechnung
ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.

Der durch die Gemeinde Klipphausen vorgelegte Ergebnishaushalt ist in den veran-
schlagten Gesamtergebnissen sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Finanzpla-
nungsjahren 2025 bis 2027 ausgeglichen. Die in diesen Jahren in den Gesamtergebnis-
sen ausgewiesenen Fehlbetrdge unterschreiten die ermittelten verrechnungsfahigen
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Fehlbetrdge im Sinne von § 72 Abs. 3 Sé&chsGemO i.V. m. §24 Abs. 2 und 3
SéachsKomHVO und kdnnen somit durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen
werden. Die daraus resultierenden Uberschlisse sollen der Riicklage zugefiihrt werden.

Fehlbetrédge aus Vorjahren sind voraussichtlich nicht zu decken.

Im aktuellen Finanzplanungszeitraum ist insgesamt eine Verrechnung mit dem Basiska-
pital in H6he von 8.304 TEUR vorgesehen. Zuzilglich der in den Jahren 2018 bis 2021
bereits vollzogenen und der fiir die Jahre 2022 und 2023 geplanten Verrechnungen mit
dem Basiskapital in Héhe von insgesamt 14.412 TEUR betrigt das Basiskapital zum
31.12.2027 voraussichtlich noch 47.996 TEUR. Es verbleibt damit ein Anteil in H6he von
68 v. H. des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals. Der Erhalt des nicht zum
Fehlbetragsausgleich heranziehbaren Basiskapitals von einem Drittel ist somit gewahr-
leistet.

2.3.2 Ausgleich im Finanzhaushalt

Darlber hinaus ist zur Feststellung der Leistungsféhigkeit erforderlich, dass gemaB
§ 72 Abs. 4 S&chsGemO sowie § 24 Abs. 5 und 6 SachsKomHVO im Finanzhaushalt des
jeweiligen Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstatigkeit
ausgewiesen wird, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und der Tilgungs-
anteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditéhnlichen Rechtsgeschaften gedeckt wer-
den kann. Die veranschlagten Tilgungsverpflichtungen miissen dabei grundsétzlich si-
cherstellen, dass die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht die durch-
schnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermdgens (bersteigt. Verflig-
bare Ersatzdeckungsmittel im Sinne von § 72 Abs. 4 Satz 2 SachsGemO kénnen zur De-
ckung der Zahlungsverpflichtungen aus Finanzierungstéatigkeit verwendet werden.

Nach § 80 SdchsGemO und § 9 Abs. 4 SachsKkomHVO soll der Finanzplan in den einzel-
nen Jahren bei den Auszahlungen fir die ordentliche Kredittilgung, den Tilgungsanteil
der Zahlungsverpflichtungen aus kreditdhnlichen Rechtsgeschéften und deren De-
ckungsmaoglichkeiten ausgeglichen sein. Ferner soll der voraussichtliche Bestand an li-
quiden Mitteln zum 31.12. der einzelnen Jahre der Finanzplanung nicht negativ sein.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Klipphausen weist flir die Jahre 2024 bis 2027 durch-
gehend Zahlungsmittelliberschiisse aus laufender Verwaltungstétigkeit zwischen
1.135 TEUR und 2.070 TEUR aus. Die zur ordentlichen Tilgung von Krediten geplanten
Auszahlungen kénnen somit zwar nur im Jahr 2027 (1.033 TEUR) vollstédndig aus dem
Zahlungsmittelliiberschuss aus laufender Verwaltungstatigkeit gedeckt werden. Urséch-
lich daflr ist allerdings, dass in den Jahren 2024 bis 2026 die Riickzahlung bereits auf-
genommener bzw. mittels der Kreditaufnahme im Jahr 2024 geplanter Zwischenfinan-
zierungsdarlehen fur den Breitbandausbau bzw. fiir den Grunderwerb zur Erweiterung
des Gewerbegebietes Klipphausen beabsichtigt ist, was die ordentlichen Tilgungszah-
lungen in diesen Jahren deutlich erhéht. Ohne die Riickzahlungen der Zwischenfinanzie-
rungsdarlehen belduft sich die ordentliche Tilgung auf jéhrliche Auszahlungen zwischen
1.000 TEUR (2024) und 1.049 TEUR (2025), deren Deckung durch die Zahlungsmittel-
Uberschiisse im Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit dargestellt werden kann.

Mit einer durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer von 3 Jahren und einer durch-
schnittlichen Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermégens von
52 Jahren ist die Fristenkongruenz gemaB § 24 Abs. 6 SiachsKomHVO i. V. m. Buch-
stabe A Ziffer I Nr. 5 a) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) gewahrt,
wobei hier zu beachten ist, dass die Riickzahlung der Zwischenfinanzierungsdariehen
die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer verzerrt.

Die Gemeinde Klipphausen verfligt zudem im gesamten Finanzplanungszeitraum ge-
messen jeweils zum 01.01. / 31.12. eines Jahres Uber positive Liquiditadtsbestdnde. Der
Minimalbestand wird am Ende des Jahres 2025 mit 112 TEUR erwartet.



2.3.3 Weitere Einflussfaktoren zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfahigkeit

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde liegt mit 1.763 EUR je Einwohner zu Beginn
des Haushaltsjahres 2024 deutlich Gber dem Richtwert von 850 EUR je Einwohner ent-
sprechend Buchstabe A Ziffer I Nr. 1 ¢) aa) VwV KomHWi. Hierbei ist jedoch zu berlick-
sichtigen, dass hierunter auch die Zwischenfinanzierungsdarlehen fir den Breitbandaus-
bau in der Gemeinde fallen, die nach Eingang der Férdermittel in den Jahren 2024 und
2026 volistandig getilgt werden sollen. Nach der Tilgung dieser Zwischenfinanzierungs-
darlehen verbleibt noch eine Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde in H6he von voraus-
sichtlich 1.008 EUR je Einwohner zum Ende des Jahres 2026 und 909 EUR je Einwohner
zum Ende des Jahres 2027. Der 0. g. Richtwert von 850 EUR je Einwohner wird somit
auch ohne die bestehenden Zwischenfinanzierungsdarlehen dauerhaft Uberschritten.
Unberticksichtigt bleiben bei den genannten Werten der Jahre 2026 und 2027 die Ver-
bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, da diese bis zu diesen Zeitpunkten nicht
serids geschatzt werden kénnen.

Die beabsichtigte Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 ist daher neben dem Versto8
gegen den Subsidiaritdtsgrundsatz geméaB § 73 Abs. 4 SachsGemO (siehe Ziffer 2.2)
auch aufgrund der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde kritisch zu bewerten. Zwar
handelt es sich planerisch lediglich um Zwischenfinanzierungsdarlehen, die nach Erhalt
der Fordermittel bzw. nach Verkauf der Gewerbeflachen wieder zurtickgezahlt werden
sollen. Allerdings bestehen insbesondere im Hinblick auf die Verkaufserlése noch Unsi-
cherheiten (siehe Ziffer 2.3.4), die die geplante mittelfristige Rickzahlung der Zwi-
schenfinanzierungsdarlehen geféhrden kdnnten. Inwiefern es sich bei der Erweiterung
des Gewerbegebietes Klipphausen dabei um eine MaBnahme der infrastrukturellen
Grundversorgung handelt, die gemaB GroBbuchstabe A Ziffer I Nummer 1 Buchstabe ¢
Doppelbuchstabe cc i. V. m. GroBbuchstabe A Ziffer VIII Nummer 2 Buchstabe b vwV
KomHWi trotzdem genehmigt werden diirfte, kann den Haushaltsunteriagen dabei nicht
entnommen werden.

Der Richtwert fiir die Gesamtverschuldung in Héhe von 2.650 EUR je Einwohner (ent-
sprechend Buchstabe A Ziffer I Nr. 1 ¢) VwV KomHW:i) wird durch die oben genannte
Pro-Kopf-Verschuidung der Gemeinde, die auch der Gesamtverschuldung entspricht hin-
gegen dauerhaft unterschritten.

Der Personalbestand der Gemeinde Klipphausen liegt mit 5,5 VzA je 1.000 Einwohner
nur geringflgig (ber dem maBgebenden Personalstandsrichtwert von 5,4 VzA je
1.000 Einwohner gemaB Buchstabe A Ziffer I Nr. 2 ¢) VwV KomHWi.

2.3.4Risikobewertung

Die Ansatze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind unter Berlicksichtigung der o&rtli-
chen Verhditnisse der Gemeinde Klipphausen, der Jahresabschlussdaten des Jah-
res 2021 sowie den Orientierungsdaten fir die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 auch
unter Beachtung der fortbestehenden energie- und geopolitischen Planungsunsicherhei-
ten sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027
im Wesentlichen plausibel.

Risiken bestehen, wie von der Gemeinde selbst identifiziert, insbesondere bei den ver-
anschlagten Einzahlungen aus Abwasserbeitrdagen (2.268 TEUR, siehe Haushaltsbe-
scheid des Vorjahres vom 13.03.2023, Az.: 17057/2023) sowie den Einzahlungen aus
der VerauBerung der Grundstiicke der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes
Klipphausen, da der Zeitpunkt und die Héhe der Verkaufserlése noch nicht abschlieBend
gesichert ist. Im Rahmen der Haushaltspriifung erklarte die Gemeinde hierzu, dass zur
Risikominimierung die ErschiieBungsarbeiten erst begonnen wiirden, wenn die Finanzie-
rung gesichert ware, d. h., wenn die Fordermittel beschieden waren. Zudem wiirden die
ErschiieBungsbeitrage bereits in den Kaufvertrdgen verankert werden. Sollten wider Er-
warten die Verkaufe nicht im geplanten Umfang stattfinden, kénne daher der Erschlie-
Bungsumfang entsprechend reduziert werden.
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2.4

Ergebnis

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der durch die Gemeinde Klipphausen vorge-
legte Ergebnishaushalt im veranschlagten Gesamtergebnis sowohl im Haushalts-
jahr 2024 als auch in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 ausgegli-
chen ist und im Finanzhaushalt mittelfristig der Nachweis der Zahlungsfahigkeit erbracht
werden kann. Die dauernde Leistungsfahigkeit der Gemeinde ist daher grundsétzlich zu
bejahen.

Wie unter Ziffer 2.2 festgestelit, verfligt die Gemeinde jedoch {iber hinreichend liquide
Mittel, um ihre Investitionsauszahlungen auch ohne die geplante Kreditaufnahme in vol-
ler H6he zu finanzieren. Zudem lasst die unter Ziffer 2.3.3 bewertete Pro-Kopf-Verschul-
dung der Gemeinde grundsatzlich keine weiteren Kreditaufnahmen fiir MaBnahmen au-
Berhalb der infrastrukturellen Grundversorgung zu.

Der in der Haushaltssatzung flir das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der
Kreditaufnahmen in Héhe von 5.800 TEUR war daher nur in H6he von 3.500 TEUR zu
genehmigen. Fur den Differenzbetrag in Héhe von 2.300 TEUR war die Genehmigung zu
versagen.

Genehmigungsfreie Bestandteile der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Klipphausen flir das Haushaltsjahr 2024 enthalt
keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der in der Haushaltssatzung fiir das Jahr 2024 festgesetzte Hochstbetrag der Kassen-
kredite ist genehmigungsfrei. GemaB § 84 Abs. 3 SachsGemO bedarf dieser Héchstbe-
trag der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehdrde, wenn er ein Flinftel der im
Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen fir laufende Verwaltungstétigkeit (iber-
steigt. Dies ist mit 17 v. H. nicht der Fall.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen bedarf entsprechend § 81 Abs. 4
SachsGemO der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehérde, sofern in den Jahren zu de-
ren Lasten die Verpflichtungsermachtigungen veranschlagt wurden, Kreditaufnahmen
vorgesehen sind. Die Gemeinde Klipphausen veranschlagt im Finanzplanungszeitraum
keine Kreditaufnahmen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigung ist daher
genehmigungsfrei.

Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 S8chsVwKG.

1.

Hinweise

Vor der Ausfertigung und 6ffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung fiir das
Haushaltsjahr 2024 ist zu beachten, dass ein Beitrittsbeschluss des Gemeinderates zu
den Anderungen der Haushaltssatzung, die sich aufgrund dieses Bescheides ergeben,
zu fassen ist.

Zudem ist vor der Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 zu
beachten, dass in der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung 2024 ein
Schreibfehler beim Betrag der Verdnderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (letzter
Anstrich zu § 1 der Haushaltssatzung) enthalten war. Nach der Einarbeitung zweier
beschlossener Sachantrége zur Haushaltssatzung 2024 in der Gemeinderatssitzung am
26.03.2024 hatte sich der Betrag auf -2.707.623 EUR gedndert (siehe Zeile 53 im
Finanzhaushalt). Nach Versagung eines Teilbetrages der vorgesehenen Kreditaufnah-
men und einem entsprechend Beitritt des Gemeinderates &ndert sich dieser Betrag
jedoch erneut.



Es wird darum gebeten, dem Landratsamt MeiBen den Nachweis der Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2024 geméB § 4 Abs. 3 Satz 1i. V. m. § 76 Abs. 3 SdchsGemO
vorzulegen.

Die Gemeinde Klipphausen wird darauf hingewiesen, dass — sofern Einwendungen mit-
tels einer Beschlussvorlage fiir den Gemeinderat aufbereitet werden - der Inhalt der
Beschlussvorlage die Einwendungen auch sachlich vollsténdig wiederzugeben hat.

Wie bereits unter Nr. 6 der Hinweise im Haushaltsbescheid fiir das Haushaltsjahr 2023
vom 13.03.2023 aufgefiihrt, ist geméaB § 6 Satz 3 Nr. 2 SdchsKomHVO im Vorbericht
auch die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nut-
zungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermdgens anzugeben. Im Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024 waren die Angaben erneut nicht enthalten.

Im Rahmen der Haushaltspriiffung wurde festgestellt, dass in den Teilfinanzhaushalten
teilweise Ein- und Auszahlungen fiir InvestitionsmaBnahmen von geringer finanzieller
Bedeutung in erheblicher Héhe dargestelit werden, obwohl die gesamten Ein- und Aus-
zahlungen fir Investitionstétigkeit bereits mit EinzelmaBnahmen im Investitionspro-
gramm (Teilfinanzhaushalt - Teil B) untersetzt sind. Die Gemeinde erlduterte hierzu,
dass hier die Summe aller MaBnahmen mit einem Investitionsvolumen kleiner
100 TEUR auswiesen wiirde.

Das Landratsamt MeiBen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei den Ein-
und Auszahlungen fir InvestitionsmaBnahmen von geringer finanzieller Bedeutung
entsprechende InvestitionsmaBnahmen zusammengefasst werden diirfen und diese
dann nicht als EinzelmaBnahme im Investitionsprogramm dargestellt werden miissen.
Eine Erheblichkeitsgrenze von 100 TEUR ist hier allerdings deutlich zu hoch.

Im Investitionsprogramm sind eine Reihe von MaBnahmen geplant, fiir die lediglich fir
das Haushaltsjahr 2024 Mittel veranschlagt sind, obwohi die Haushaltsunterlagen der
letzten Jahre zeigen, dass fir diese MaBnahmen regelméaBig Mittel bereitgestellt wer-
den. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel fir die Ausstattung diverser
Einrichtungen (z. B. Feuerwehren, Kitas, Grundschulen, Bauhof, Wasser/Abwasser).
Die Gemeinde erlduterte im Rahmen der Haushaltsprifung hierzu, dass aufgrund der
jahrlichen Neuanmeldung von Mitteln durch die entsprechenden Einrichtungen eine
Berilicksichtigung im Finanzplan nicht erfolgen kénne.

Im Ergebnis werden jedoch die mittelfristigen Ergebnisse des Finanzhaushaltes ver-
falscht, da jahrlich entsprechende Mittelanmeldungen zu erwarten sind. Unter Bezug-
nahme auf § 9 SdchsKomHVO weist das Landratsamtes MeiBen daher auf eine ent-
sprechende prognostische Veranschlagung im Finanzplan hin.

Im Rahmen der Haushaltsprifung wurde festgestellt, dass die in der Ubersicht tber
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen und
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschéfte sowie der Verpflichtungen
aus Blrgschaften, Gewé&hrvertrdgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschéfts nach Muster 18 der Anlage 5 zur VwV Kommunale Haushaltssystema-
tik (VwV KomHSys) ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen nicht die
tatsachlichen Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde ausweisen. Es wird um kiinftige
Beachtung des vollstandigen und ordnungsgeméaBen Ausweises in der entsprechenden
Ubersicht gebeten.

Den Haushaitsunteriagen lag der Jahresabschluss 2022 der KEG bei.
GemaB § 96a Abs. 1 Nr. 9 SachsGemO i. V. m. § 15 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages

der KEG ist der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Priiffungsbericht des Ab-
schlusspriifers unverziiglich an die Rechtsaufsichtsbehérde zu Gbersenden.



Die ausschlieBliche Ubermittlung an die Rechtsaufsichtsbehérde im Rahmen der Vor-
lage der Haushaltsunterlagen ist somit nicht ausreichend. Die Gemeinde Klipphausen
wird um kiinftige Beachtung und entsprechende Durchsetzung gegenliber der Eigen-
gesellschaft gebeten.

10. Den Haushaltsunterlagen lag der Beteiligungsbericht der Gemeinde Klipphausen fiir
das Jahr 2022 bei.

Gema&B § 99 Abs. 4 Satz 1 SachsGemO ist der Beteiligungsbericht der Rechtsaufsichts-
behérde zuzuleiten. Das Landratsamt MeiBen weist auch in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass die Zuleitung an das Landratsamt MeiBen zeithah nach Erstellung des
Beteiligungsberichtes, und nicht erst im Rahmen der Vorlage des Haushaltes zu erfol-
gen hat (siehe auch bereits Hinweis 7, Haushaltsbescheid flir das Haushaltsjahr 2023
vom 13.03.2023).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elekt-
ronischer Form nach § 3a Abs. 2 VwWVfG oder zur Niederschrift beim Landratsamt MeiB3en,
BrauhausstraBe 21, 01662 MeiBen, Widerspruch erhoben werden.

Wird der Widerspruch in elektronischer Form eingelegt, so ist dieser unter Beifligung einer
qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (iber das
SecureMail Gateway des Freistaats Sachsen an die E-Mail-Adresse securemailgate-
way@kreis-meissen.de zu richten. Nahere Hinweise zum SecureMail Gateway des Freistaats
Sachsen sind auf der Internetseite https://www.esv.sachsen.de/secure-mail-gateway.html
und zur qualifizierten elektronischen Signatur auf der Internetseite https://www.bundes-
netzagentur.de/EVD/DE/Uebersicht_eVD/start.html zu finden. Die Erhebung des Widerspru-
ches durch einfache E-Mail wahrt die Form nicht.

it freundlichen Griien

o

Ralf Hansel

| 10



	06-129 2024 Beitrittsbeschluss  HH 2024
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die außerordentliche Sitzung des Gemeinderates am 21. Mai 2024
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand:  Beratung und Beschlussfassung zum Beitrittsbeschluss zum Bescheid des Landratsamtes Meißen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024

	06-129 2024 Anlage Bekanntmachung Beitrittsbeschluss
	06-129 2024 HH-Bescheid LRA

